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Jetzt schon an Winterreifen denken 
Erstmals stehen in diesem Jahr alle Auto-
fahrer quasi in der Reifen-Pflicht: Denn 
wer mit nicht angepasster Bereifung im 
Winter unterwegs ist, verstößt gegen die 
StVO. 

 
Schon bei wenigen Plusgraden machen Winterreifen Sinn: Sie 
sorgen auch bei nasser Straße für einen kürzeren Bremsweg. 
 
Der Paragraph 2 Abs. 3a der StVO regelt es 
so: „Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung 
an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hier-
zu gehören insbesondere eine geeignete Be-
reifung und Frostschutzmittel in der Schei-
benwaschanlage“. Was aber ist die 
„geeignete Bereifung“? Die Straßenverkehrs-
ordnung kennt keine Sommerreifen oder Win-
terreifen. Es gibt dort keine einheitliche Defi-
nition.  
 
Achten sie auf die Schneeflocke! 
Als Anhaltspunkt zum „richtigen Winterreifen“ 
könnte der schon lange bestehende Indu-
striestandard für „echte“ Winterreifen gelten. 
Denn Winterreifen mit Schneeflocke darf sich 
nur ein Reifen nennen, der bei einem stan-
dardisierten Traktionstest auf einer festen 
Schneedecke mindestens 110 Prozent der 
Leistungsfähigkeit des weltweit (!) und von al-
len Herstellern anerkannten Referenzreifens 
Uniroyal Tiger Paw erreicht. Das M&S-
Zeichen für „Matsch und Schnee“ hingegen 
unterliegt keiner Prüfung. Vor allem im SUV- 
und Geländewagenbereich schmücken sich 
viele Reifen mit dem M&S Symbol, obwohl 
sie nach Erfahrungen von Dipl.-Ing. Ralf 
Senße im Winter teilweise problematische 
Fahreigenschaften an den Tag legen. 
 

Früh genug umrüsten 
Winterreifen spielen nicht erst auf Schnee 
und Eis ihre Vorteile gegenüber Sommerrei-
fen aus. Sobald die Temperatur wenige Grad 
über Null beträgt, sorgen sie für bessere 
Traktion und damit für mehr Sicherheit - auch 
auf nasser Fahrbahn. Der Winter in unseren 
Breiten ist ohnehin eher nass als schnee-
reich: Über 45 Prozent der Winterzeit sind die 
Straßen einfach nur nass, lediglich zu 15 
Prozent schneebedeckt und zu 40 Prozent 
sogar trocken, aber kalt. Ergo kommt den 
Nässeeigenschaften eines Winterreifens be-
sondere Bedeutung zu. 
 
Auch ohne Mitschuld kann es teuer wer-
den 
Teuer wird es nach der Gesetzesnovelle für 
Fahrer mit unangemessener Bereifung. 20 
Euro kostet es, wenn bei einer Kontrolle die 
ungeeignete Bereifung festgestellt wird, 40 
Euro, wenn es durch die falsche Bereifung zu 
Behinderungen des Verkehrs kommt. 
 
Dipl.-Ing. Ralf Senße: „Mit einem echten Win-
terreifen ist der Autofahrer in jedem Fall gut 
bedient.“ Winterreifen sollten von Oktober bis 
etwa April gefahren werden. Sie müssen 
mindestens vier Millimeter Profiltiefe haben 
und nicht älter als sechs Jahre sein, da sonst 
die Gummimischung aushärtet und die Rei-
fen an Haftung verlieren. 
 
Wer also noch keine Winterreifen hat, der 
sollte jetzt zum Reifenhändler fahren und be-
sonders auf die Schneeflocke an der Seiten-
wand achten.  
 
Vorteil Stickstoff 
Im Übrigen empfiehlt Dipl.-Ing. Ralf Senße 
die Stickstofffüllung von Sommer- und Win-
terreifen. Stickstoff besitzt größere Moleküle 
als Luft und kann daher nicht so schnell 
durch den Reifen entweichen. Die Gefahr ei-
nes schleichenden Druckverlustes ist also 
deutlich reduziert. Die Reifen müssen nicht 
mehr so häufig nachgefüllt werden. Damit 
verliert auch die Saisoneinlagerung der Rei-
fen an Brisanz: Denn beim Umrüsten entfällt 
die Fahrt mit halb gefüllten Reifen bis zur 
nächsten Tankstelle. Sollte es dennoch zu 
einem Druckverlust kommen, kann der Rei-
fen jederzeit und in jedem Verhältnis mit Luft 
oder Stickstoff einfach an der nächsten 
Tankstelle aufgefüllt werden. 


